Satzung des Bienenzuchtvereins Duisburg e.V.

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Bienenzuchtverein Duisburg e.V.“.
Er hat seinen Sitz in Duisburg.
Der Verein ist beim Amtsgericht Duisburg unter der Vereinsnummer 23 VR Nr.1255 in das Vereinsregister eingetragen. 
Der Verein ist Mitglied des Kreis-Imkerverbandes Duisburg. Er ist dem Imkerverband Rheinland e.V. als Ordentliches Mitglied angeschlossen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
Der Verein hat den Zweck, innerhalb seines Vereinsgebietes die Zucht und Haltung von Bienenvölkern durch direkte und indirekte Maßnahmen zu fördern.

Der Verein dient dem praktischen Umweltschutz, da durch die Blütenbestäubung sehr viele Wildgewächse bestäubt und damit vor dem Aussterben bewahrt bleiben.

Der Verein dient weiterhin dem landwirtschaftlichen Anbau innerhalb seines Gebietes. Eine gleichmäßige Besetzung mit Bienenvölkern gewährleistet die gleichmäßige Bestäubung aller bienenblütigen Nutzpflanzen. 

Weiter gehört es zu den Aufgaben des Vereins, die Betreuung der Mitglieder in allen imkerlichen Fragen zu gewährleisten. Der Verein hat das Ziel, die Imkerei zu erhalten, zu sichern und zu unterstützen. Überörtliche Belange werden vom Kreis-Imkerverband Duisburg oder vom Imker-/Landesverband wahrgenommen.

§ 3 Mitgliedschaft
Vereinsmitglieder können natürliche und juristische Personen werden. 
Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Mit diesem wird die Satzung des Vereins anerkannt.

Die ordentliche Mitgliedschaft bindet die Mitgliedschaft im Kreis-Imkerverband Duisburg, Imkerverband 
Rheinland e.V. und Deutschen Imkerbund ein.

Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Bei Zustimmung gilt das Mitglied als aufgenommen. 

Um die Förderung der Imkerei besonders verdiente Personen können auf Vorschlag des Gesamtvorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Rechte und Pflichten der Mitglieder:
· Nutzung von Einrichtungen und Geräten des Vereins gemäß ihrer Zweckbestimmung 
· Unentgeltliche Unterstützung durch fachliche Beratung
· Fristgerechte Zahlung des Jahresbeitrages
· Einbringung in das Vereinsleben

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft oder Ausschluss
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein.

Der ordentliche Austritt erfolgt per schriftlicher Kündigung zum Ende des Geschäftsjahres. Die Kündigung muss dem Vorstand bis spätestens 30.09. vorliegen.

Durch Ausschluss kann ein Mitglied die Mitgliedschaft verlieren, wenn grobe Verstöße gegen diese Satzung, insbesondere gegen § 3 vorliegen, das Amt im Gesamtvorstand missbraucht wird, oder aus sonstigem wichtigem Grund. Der Gesamtvorstand verfügt den Ausschluss und teilt diesen dem auszuschließenden Mitglied schriftlich mit Urteilsbegründung mit. Gegen seine Entscheidung ist die Berufung an die Jahreshauptversammlung möglich. Die Jahreshauptversammlung entscheidet endgültig mit einfacher Mehrheit.



§ 5 Mitgliedsbeiträge
Der Verein erhebt Mitgliederbeiträge. Er kann eine Aufnahmegebühr festsetzen. Die Höhe des Jahresbeitrages wird auf Antrag des Gesamtvorstandes durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Der Beitrag wird jährlich fällig.

Die Zahlung der Beiträge soll im SEPA-Lastschriftverfahren per Einzugsermächtigung erfolgen. In Altfällen ist auch die Bezahlung per Rechnung vorgesehen.
Der Vorstand ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag für ein bestimmtes Mitglied auf dessen Antrag zu ermäßigen, zu stunden oder zu erlassen.

Der Mitgliedsbeitrag ist am 30.11. des Vorjahres fällig und wir per SEPA-Mandat vom Konto abgebucht. Sollte die Lastschrift aus Gründen, die der Verein nicht zu verantworten hat, nicht eingelöst werden, tritt direkt die Fälligkeit ein. Hier erhält das Mitglied eine Zahlungsaufforderung (auch per E-Mail möglich) inkl. Eventuell entstandener Gebühren. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage. Sollte der Beitrag nach zweimaliger Mahnung nicht bis zum 15.12. eingegangen sein, tritt automatisch der Ausschuss aus dem Verein in Kraft. Hiervon unberührt sind individuelle Absprachen zwischen dem säumigen Mitglied und dem Vorstand.

Ehrenmitglieder sind von der Vereins-Beitragspflicht befreit, sie haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder.

§ 6 Organe des Vereins
Vereinsorgane sind:
1. Die Jahreshauptversammlung,
2. Die Mitgliederversammlung, 
3. Der Gesamtvorstand.

§ 7 Gesamtvorstand
Der Gesamtvorstand besteht aus sieben Mitgliedern, welche nur natürliche Personen sein können:
· 1.Vorsitzende/r
· Stellvertretende/r Vorsitzende/r
· Schatzmeister/in
· Schriftführer/in,
· drei Beisitzer/innen

Die Obleute des Vereins gehören mit beratender Stimme zum Gesamtvorstand.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/ die 1. Vorsitzende und der/ die stellvertretende Vorsitzende. Jeder von ihnen ist im Außenverhältnis alleinvertretungsberechtigt. Vereinsintern gilt, dass der/ die stellvertretende Vorsitzende seine/ ihre Vertretungsmacht nur als Stellvertrete/r des/der 1. Vorsitzenden oder, wenn der/die 1. Vorsitzende verhindert ist, ausüben soll.
 
§ 8 Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesamtvorstandes
Der/die Vorsitzende führt den Verein in enger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Gesamtvorstandes und den Obleuten. Er/Sie ist verantwortlich für die Leitung der Versammlungen und Sitzungen und setzt die Tagesordnungen für die Versammlungen und Sitzungen fest. 

Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des ersten Vorsitzenden doppelt. Bei Eilbedürftigkeit können Beschlüsse des Vorstands auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes zählen insbesondere:
· Planung, Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen des Vereins
· Einberufung der Mitgliederversammlung
· Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
· Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
· Erstellen eines jährlichen Kassen- und Jahresberichtes zur Jahreshauptversammlung


§ 9 Wahl des Gesamtvorstandes
(Dieser Paragraph wurde auf den Stand der alten Satzung zurückgeführt.)
Der Gesamtvorstand wird von der Jahreshauptversammlung gewählt. Die Vorstandsmitglieder werden auf drei Jahre gewählt. Wählbar sind nur Mitglieder, die wenigstens 2 Jahre dem Verein angehören. Bei der Wahl entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Jedes anwesende 
Vereinsmitglied hat eine Stimme.
Der Gesamtvorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Gesamtvorstand.

§ 10 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet ohne besondere Einladung zur festgesetzten Zeit einmal monatlich statt. Jedes Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht auf eine andere Person übertragbar. Die monatliche Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erscheinenden Mitglieder beschlussfähig.

§ 11 Jahreshauptversammlung
Einmal jährlich findet auf schriftliche Einladung des/der Vorsitzenden mit einer Frist von 14 Tagen und Angabe der Tagesordnung die Jahreshauptversammlung statt. Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens bis 14 Tage vor der Jahreshauptversammlung bei der/dem 1. Vorsitzenden vorliegen. Der Beschluss auf Auflösung des Vereins und die Einsetzung eines Liquidators bei der Auflösung des Vereins, bedarf der Zustimmung 2/3 aller Mitglieder. Die Jahreshauptversammlung ist für folgende Bereiche zuständig: 
· Wahl, Abberufung und Entlastung des Gesamtvorstandes, 
· Beschlussfassung über eine Satzungsänderung und über die Vereinsauflösung, 
· Beschlussfassung über die Höhe der Beträge, 
· Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
· Wahl eines – von zwei - Kassenprüfern für 2 Jahre, 
· Wahl der Obleute.

Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung muss vollzogen werden, wenn ein Drittel aller Mitglieder oder 3 Mitglieder des Gesamtvorstandes dies verlangen.

§ 12 Protokollierung
Über den Verlauf der Mitglieder-/Jahreshauptversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das den Mitgliedern per E-Mail und über den Mitgliederbereich der Homepage des BZVDU zur Verfügung gestellt wird. Eventuelle Anmerkungen sind auf der folgenden Monatsversammlung vorzutragen.

§ 13 Auflösung des Vereins
Bei der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an den Kreis-Imkerverband Duisburg der es unmittelbar zur Förderung der Bienenzucht zu verwenden hat. 

Die Satzung wurde am 04.07.2024 während der Jahreshauptversammlung beschlossen.
